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impressumpfiicht f¿r Schulen in Niedersachsen

ihre Anfrage zur Impressumpfiicht f¿r Schulen beantworte ich wie folgt:

Homepages von Schulen sind impressumpflichtig i.S.d. Ä 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag
(RStV) oder sogar des Ä 5 Telemediengesetz (TMG).

Erste Kernfrage ist, wer als Diensteanbieter i.S.d. Ä 55 Abs. 1 RStV bzw. Ä 2 Nr. 1 TMG anzu-
sehen ist. Der kommunalen Schultrªger ist zwar Eigent¿mer und Kostentrªger des schulischen
Servers. F¿r die Eigenschaft als Diensteanbieter sind jedoch nicht die Eigentumsverhªltnisse
entscheidend, sondern wer die inhalte gestaltet und beeinflussen kann. Der Internetauftritt von
Schulen wird von den Lehrkrªften, d.h. bei ºffentlichen Schulen von Landesbediensteten, gestal-
tet und redaktionell verantwortet. Bei rechtswidrigen Inhalten einer Website wªre das Land als
Schulaufsicht zustªndig, Korrekturen durchzusetzen (s. anliegenden Auszug aus ĂDr Bernd
Lorenz - Die Anbieterkennzeichnung im internet, 2007 in Recht und neue Medien Band 15,
Boorberg Veriagñ). Bei Privatschulen ist dagegen nicht das Land Niedersachsen - sondern der
private Schultrªger - als Diensteanbieter anzusehen.

Das Land Niedersachsen als Diensteanbieter f¿r ºffentliche Schulen wird grundsªtzlich vertreten
durch den Ministerprªsidenten und die Minister, bei Klagen gegen das Land muss der Vertre-
tungsberechtigte jedoch nicht genannt werden (Anders/Gehle, Assessorexamen im Zivilrecht, 2.
Auf. 1988, S. 126). Becker-Eberhard f¿hrt im M¿nchener Kommentar zur Zivilprozessordnung
(3. Auflage 2008 in Rn 61 zu Ä 253) ZPO aus:

Ăbb) [gesetzliche Vertreter]
Randnummer 61Die Nennung der gesetzlichen Vertreter ist nach ÄÄ 253 Abs. 4, 130 Nr.
1 Ordnungsvorschr²ft. Deshalb bleibt die Wirksamkeit der Klageerhebung unber¿hrt,
wenn sie fehlt; sie muss aber nachgeholt werden. BGHZ 32, 114, 118 = NJW 1960,
1006. Bei einer Klage gegen den Fiskus gehºrt die Angabe der richtigen Endvertre-
tungsbehºrde nicht zum notwendigen Inhalt (OLG Zweibr¿cken OLGZ 1978, 108, 109 =
NJW 1977, 1928 (LS))"

M.E. ist es daher nicht erforderlich, im Impressum den Ministerprªsidenten, den Kultusminister
oder die Landesschuibehºrde namentlich oder als Funktion aufzuf¿hren - dies w¿rde das im-
pressum im Ergebnis unnºtig un¿bersichtlich machen. ich halte es f¿r sachgerecht, den Schul-
leiter als Vertreter des Landes Niedersachsen mit der Adressangabe der Schule zu benennen.
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Die ¿ber Ä 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) hinausgehende Impressumpflicht des Ä 5
TMG tritt nur ein, wenn es sich um ĂgeschªftsmªÇige, i.d.R. gegen Entgelt angebotene Tele-
medienñ handelt. Eine ĂGeschªftsmªÇigkeit" ist insoweit regelmªÇig zu bejahen. Spind-
lerlSchuster (Recht der elektronischen Medien, 1. Auflage 2008, Rn 8 zu Ä 5) f¿hrt insoweit aus:

ĂDas Merkmal der GeschªftsmªÇigkeit wird im TMG nicht definiert. Teilweise wird vorgeschla-
gen, diesen Begriff mit Ăberuflichñ oder Ăgewerblichñ gleichzusetzen, so dass nur unternehmeri-
sche Angebote mit Gewinnerzielungsabsicht umfasst wªren. 15 Die derzeit wohl ¿ben/viegende
Meinungñ lehnte sich bei der Begriffsbestimmung dagegen an die Terminologie des damaligen
Ä 3 Nr. 5 TKG und an die Begr¿ndung zum Gesetzesentwurfò an. Danach handelt ein
Diensteanbieter geschªftsmªÇig, wenn er Telemedien auf Grund einer nachhaltigen Tªtigkeit
mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht erbringt. Als nachhaltig ist eine Tªtigkeit anzusehen,
wenn sie auf einen lªngeren Zeitraum ausgerichtet ist und sich nicht auf einen Einzelfall be-
schrªnkt. 18 Ausgeschlossen werden auf Grund der fehlenden Nachhaltigkeit ausdr¿cklich nur
private Gelegenheitsgeschªfte, z. B. lnternetauktion oder virtuelle schwarze Bretter. 19 Die voll-
kommene Loslºsung von kommerziellen Hintergr¿nden f¿hrt dazu, dass sowohl die Prªsentation
einer Kanzleiò oder eines Unternehmens, als auch die Homepage einer Privatpersonò Aukti-
onsplattformenò oder Telemedien von ºffentlichen Einrichtungen wie Museen und Bibliothekenò
sowie von Bildungseinrichtungen, z. B. frwf' und Universltªtenfò Stiftungen oder gemeinn¿t-
zigen Organisationenñ als geschªftsmªÇig i. S. d. Ä 5 anzusehen sind, solange die Inhalte nicht
nur einmalig oder kurzfristig angeboten werden. ò

Soweit ausschlieÇlich Inhalte prªsentiert werden, die Ăi.d.R. unentgeltlichñ erfolgen, kann es bei
den in Ä 55 Abs. 1 RStV vorgeschriebenen Angaben (Name der Schule, des Vertretungsberech-
tigten und der Adresse der Schule) verbleiben. Sobald aber auch inhalte enthalten sind, die ¿bli-
chenrveise gegen Entgelt erfolgen, m¿ssen die erweiterten impressumpflichten des Ä 5 TMG
eingehalten werden.

ich empfehle aus Sicherheitsgr¿nden, die in Ä 5 TMG vorgeschriebenen inhalte mit aufzuf¿hren,
denn dann muss nicht bei jeder  nderung der inhalte bedacht werden, ob das Impressum zu
erweitern ist. Zu diesen enrveiterten informationen zªhlt, dass das Land Niedersachsen eine ju-
ristische Person des ºffentlichen Rechts ist und dass die - ohnehin ¿blichen - Angaben f¿r eine
schnelle elektronische Kontaktaufnahme (Telefon, Fax, Mailadresse) enthalten sind. ich gehe
nicht davon aus, dass das Land Niedersachsen in einem in Ä 5 Abs. 1 Nr. 4 TMG genannten
Register gef¿hrt ist. Ob das Land Niedersachsen ¿ber ein Umsatzsteueridentifikationsnummer
verf¿gt, ist mir nicht bekannt.

F¿r journaiistisch-redaktioneiI gestaltete Angebote gelten dar¿ber hinaus die Angabepflich-
ten des Ä 55 Abs. 2 RStV. SpindierlSchuster (Recht der elektronischen Medien, 1. Auflage 2008,
Rn 20 - 22 zu Ä 55 RStV) f¿hrt insoweit aus:
ĂDer Begriff der redaktionellen Gestaltung wird im RStV nicht nªher bestimmt. Ausge- 20 5,
hend von der Bedeutung des Begriffs ĂRedigierenñ liegt die Hauptaufgabe eines Redak- V
teurs in der Auswahl des zu verºffentlichenden Materials und dessen Bearbeitung, z. B.
durch die Darstellung eines Sachverhalts, durch Auswahl von Kommentierungen Drit-
ter oder durch eigene Wertungen. Reine Wiedergabe von Originalquel/en sind aufgrund
der fehlenden Gestaltung oder Verªnderung durch den Redakteur von der Kennzeich-
nungspflicht des Ä 55 Abs. 2 ausgenommen.ñ
Der Begriff des journalistisch-redaktionell gestalteten Angebots macht deutlich, dass 21 5,
nicht nur angestellte Journalisten, also Redakteure, sondern auch freiberufliche Jour- V'
nalisten den Kennzeichnungspfllchten des Ä 10 Abs. 3 MDStV unterliegen kºnnenò
Ä 55 Abs. 2 verlangt Per²odizitªt, was aus dem Presserecht ¿bernommen wurde. Ankn¿p-
fungspunkt ist gem. Ä 55 Abs. 2 Alt. 1 der Gegenstand des Angebots. Der zur Verf¿gung
gestellte Text muss periodischen Druckerzeugn²ssen entnommen sein. Diese Voraus-
setzungen sind in Anlehnung an das Presserecht als erf¿llt anzusehen, wenn die Drucker-
zeugnisse - bereits gedruckte Presseerzeugnisse wie Zeitungen, Zeitschriften und andere
Druckwerke - in stªndiger, wenn auch unrege/mªÇiger Folge und im Abstand von nicht
mehr als sechs Monaten im Mediendienst erscheinen. Auf die Periodizitªt des Mediendiens-








